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Seit dem  I.  Januar  2022  sind auch 

in der  Schweiz Geoblocking-Mass-

nahmen verboten. Angetrieben 

durch  die  zwischenzeitlich zurück-

gezogene sog.  Fair-Preis-Initiative, 

will  der  Schweizer Gesetzgeber 

Diskriminierungen  von  Schweizer 

Kunden beim Einkauf im Aus-

land verhindern und damit einen 

Beitrag zum Kampf gegen  die 

«Hochpreisinsel Schweiz» leis-

ten.  Die  Auswirkungen  der  neuen 

Vorschriften bleiben auch nach 

dem Inkrafttreten schwer ab-

sehbar. Dieser Beitrag zeigt auf, 

welche Praktiken vom Verbot be-

troffen sind und welche Pflichten 

für Schweizer und ausländische 

Unternehmen neu bestehen. 

Hintergrund 

Bereits im Dezember  2017  wurde  die Fair-

Preis-Initiative  eingereicht,  die es  sich 

zum Ziel setzte,  die  Preisdiskriminierung 

gegenüber Schweizer Kunden zu be-
enden.  In der  Frühlingssession  2021  hat 
das Schweizer Parlament ein Verbot  von 
Geoblocking sowie eine Ausweitung  des 
kartellrechtlichen Missbrauchsverbots 

verabschiedet, wonach  die Fair-Preis-
Initiative  (bedingt) zurückgezogen wurde. 

Die  neuen Bestimmungen  des  Geset-
zes gegen  den  unlauteren Wettbewerb 
(UWG) und  des  Kartellgesetzes  (KG)  wur-
den als Reaktion auf  die  - nun zurück-
gezogene -  Fair-Preis-Initiative  ange-
nommen und sind  am I.  lanuar  2022 in 

Kraft  getreten. Seither existiert auch im  

Schweizer Recht ein Verbot  des  Geoblo-

ckings und auch nur relativ marktmächti-

ge Unternehmen unterliegen dem Miss-

brauchsverbot bei  der  Behandlung  von 

Schweizer Kunden. Mit  der  Regelung sol-

len insbesondere Diskriminierungen  von 

Schweizer Kunden beim Einkauf im Aus-

land verhindert und damit  der  Kampf ge-

gen  die  «Hochpreisinsel Schweiz» weiter 

vorangetrieben werden. 

In der  EU gilt seit dem  3.  Dezember  2018 

die  EU-Geoblocking-Verordnung (Ver-

ordnung (EU)  2018/302),  mit  der  unge-

rechtfertigtes Geoblocking unterbunden 

werden soll.  Der  Schweizer Gesetzgeber 

beabsichtigte, sich dieser Regelung durch 

die  nun  in Kraft  getretenen neuen Vor-

schriften anzugleichen. 

Geoblocking 

Als Geoblocking (auch  Geo-Diskriminie-

rung genannt) bezeichnet  man  Mass-

nahmen  von  Unternehmen,  die  bezwe-

cken,  den  Zugang zu ihren Webseiten 

aufgrund  der  Staatsangehörigkeit,  des 

Wohnsitzes oder  des  Orts  der  Niederlas-

sung  der  Konsumenten einzuschränken. 

Zu denken ist etwa  an  eine automatische 

Weiterleitung  an  eine spezifische Web-

site  mit «Schweizer Preisen»,  die  Unter-

bindung  der  Eröffnung  von  Kundenkon-

ten auf ausländischen Online-Shops für 

Interessenten mit Schweizer Adressen 

oder  der  Ausschluss  von  Lieferungen  an 

Lieferadressen im Inland  des  Anbieters. 

Neue Regelung gegen  Gea-
blocking (Art. 3a  UWG) 

Anders  als  die  EU kannte das Schwei-

zer Recht bis vor kurzem kein entspre-

  

chendes Verbot  von  Geoblocking-Mass-

nahmen.  Dies  wollten  die  Initianten  der 

Fair-Preis-Initiative  ändern. Sie bean-

standeten insbesondere, dass Schwei-

zer Konsumenten,  die  derzeit über eine 
ausländische Website Produkte erwerben 

wollten, oftmals auf eine Schweizer Web-

seite  des  ausländischen Anbieters mit hö-
heren Preisen oder anderweitig nachteili-
gen Konditionen umgeleitet werden. 

Diese Problematik ist seit dem  I.  lanuar 

2022  durch eine neue Bestimmung im 
UWG geregelt. Mit  der in Kraft  getrete-
nen Regelung soll  die  sog. Einkaufsdis-
kriminierung durch ein Verbot  des  Geo-
blockings unterbunden werden.  Die  neue 

Bestimmung gegen  die  Diskriminierung 

im Fernhandel  (Art. 3a  UWG) soll sich  an 

der  EU-Geoblocking-Verordnung orien-
tieren. 

Die am I.  lanuar  2022 in Kraft  getrete-

ne neue Bestimmung im UWG untersagt 

inskünftig, im Fernhandel ohne sachliche 

Rechtfertigung aufgrund seiner Nationa-

lität,  seines  Wohnsitzes,  seines  Nieder-
lassungsorts,  des  Sitzes  seines  Zahlungs-
dienstleisters oder  des  Ausgabeorts 

seines  Zahlungsmittels 

• einen Kunden  in der  Schweiz beim 

Preis oder bei  den  Zahlungsbedin-

gungen zu diskriminieren; 

• ihm  den  Zugang zu einem Online-

Portal  zu blockieren bzw. zu be-
schränken; oder 

• ihn ohne sein Einverständnis zu ei-

ner anderen als  der  ursprünglich auf-

gesuchten  Version des  Online-Portals 

weiterzuleiten. 

Entgegen einem weit verbreiteten Miss-

verständnis wurde mit  Art. 3e  UWG 
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folglich keine Pflicht zur Lieferung  in die 

Schweiz eingeführt, sondern bloss  die 

unterschiedliche Behandlung im Falle 

von  Angeboten  an  Kunden  in der  Schweiz 

verboten.  Mit  anderen Worten muss  es 

Kunden  in der  Schweiz somit möglich 

sein,  Produkte im Ausland zu  den  aus-

ländischen Preisen bzw. Zahlungskon-

ditionen zu erwerben (sog. Shop-like-

a-local-Prinzip).  Der  Kunde bleibt  in 

diesem Fall für eine allfällige Abholung 

im Ausland jedoch selbst verantwortlich. 

Analog zur europäischen Regelung sieht 

auch  die  Schweizer Regelung zahlrei-

che Ausnahmen vom Verbot für Geoblo-

cking  (Art. 3a  Abs.  2  UWG) vor. Vom Ver-

bot ausgenommen sind: 

Z  nicht wirtschaftliche Dienstleistun-

gen  von  allgemeinem Interesse; 

• Dienstleistungen im Finanzbereich; 

• Dienstleistungen  der  elektronischen 

Kommunikation; 

Z  Dienstleistungen  des  öffentlichen 

Verkehrs; 

• Dienstleistungen  von  Leiharbeits-

agenturen; 

• Gesundheitsdienstleistungen; 

• Glücksspiele,  die  einen geldwerten 

Einsatz verlangen, einschliesslich 

Lotterien, Glücksspiele  in  Spielban-

ken und Wetten; 

• Private Sicherheitsdienste; 

• Soziale Dienstleistungen aller  Art; 

• Dienstleistungen,  die  mit  der  Aus-

übung hoheitlicher Gewalt verbun-

den sind; 

• Tätigkeiten  von  Notaren sowie Ge-

richtsvollziehern,  die  durch staatliche 

Stellen bestellt werden; 

• Audiovisuelle Dienste. 

Die  Schweizer Umsetzung  des  Geoblo-

ckings im UWG lehnt sich  an die  Geoblo-

cking-Verordnung  der  EU (EU-Geoblo-

cking-Verordnung)  an.  Im Unterschied 

zur EU-Geoblocking-Verordnung gilt 

Art. 3a  UWG aber auch für  den  B2B-Be-

reich. Folglich ist  Art. 3a  UWG  in  räum-

lich-persönlicher Hinsicht nicht nur auf 

Lieferbedingungen  an  Konsumenten an-

  

wendbar, sondern eben auch  an  Unter-

nehmenskunden. 

In  sachlicher Hinsicht ist  der  Fernhan-

del erfasst. Dieser Umfasst nicht nur  den 

Online-Handel, sondern auch Bestellun-

gen anderer  Art  (z.B. Bestellungen  per 

Brief, Telefon und  Fax). 

Vom Anwendungsbereich  von Art. 3a 

UWG erfasst sind Diskriminierun-

gen ohne sachliche Rechtfertigung  von 

Kunden  in der  Schweiz aufgrund ih-

rer Nationalität, ihres Wohnsitzes, ih-

res Niederlassungsorts,  des  Sitzes ihres 

Zahlungsdienstleisters oder  des  Aus-

gabeorts ihres Zahlungsmittels. Wann 

genau eine sachliche Rechtfertigung 

vorliegt und welche Reichweite diese 

Rechtfertigung haben wird, wird sich  in 

der Praxis  herausbilden müssen.  Es  ist 

jedoch davon auszugehen, dass z.B. hö-

here Versand- oder Verzollungskosten  in 

die  Schweiz als sachliche Rechtfertigung 

anzusehen sind. 

Der  neu eingefuhrte  Art 3a  UWG ge-

gen Geoblocking ist zwar  an die  ent-

sprechende EU-Regelung angelehnt, 

unterscheidet sich davon inhaltlich 

aber  in  gewissen Punkten Ebenso ist 

zu beachten, dass  die  neue Bestim-

mung keine Belieferungspflicht  fur 

Schweizer Kunden statuiert, sondern 

lediglich  der  Ungleichbehandlung be-

zogen auf  die  Preise entgegenwirkt 

Durchsetzung  des  Geoblocking-
verbots 

Anders  als andere Bestimmungen  des 

UWG ist  Art. 3a  UWG nicht strafbewehrt. 

Die  Durchsetzung  des  neuen Geoblo-

ckingverbots soll entsprechend zivil-

rechtlich erfolgen und zuständig sind 

ausschliesslich  die  Zivilgerichte. 

Somit können  die  unzulässig geodiskri-

minierten Schweizer Kunden beim zu-

  

ständigen Zivilgericht beantragen, eine 

drohende Verletzung zu verbieten, eine 

bestehende Verletzung zu beseitigen 

oder  die  Widerrechtlichkeit einer Ver-

letzung festzustellen, wenn sich diese 

weiterhin störend auswirkt  (Art, 9  Abs.  I 

UWG). Darüber hinaus kann ein geodis-

kriminierter Schweizer Kunde Schaden-

ersatz, Genugtuung sowie  die  Gewinn-

herausgabe einfordern  (Art. 9  Abs.  3 

UWG). 

Mangels bestehender Rechtsprechung 

bleibt  es  klärungsbedürftig, inwiefern 

sich aus einem Geoblocking-Verbot im 

Einzelfall ein sog. Kontrahierungszwang, 

also ein Zwang zum Abschluss  des  un-

zulässig verweigerten Vertrages, erge-

ben kann. 

Ergänzende Anpassung  des 
Kartellgesetzes  (KG) 

Das Kartellgesetz  (KG)  wurde im Zusam-

menhang mit  der  bezweckten Bekämp-

fung  der  Diskriminierung  von  Schweizer 

Kunden  in  zweifacher Hinsicht novelliert. 

Einerseits wurde durch Schaffung  des 

Art. 4  Abs.  2 KG  das Konzept  der  relati-

ven Marktmacht ausdrücklich  in  das Kar-

tellgesetz aufgenommen.  Der  Kreis  der 

von Art. 7 KG  betroffenen Unternehmen 

wird dadurch stark erweitert und  die  Un-

sicherheit, ob  die  Legaldefinition be-

treffend  die  Marktbeherrschung  (Art. 4 

Abs.  2 KG)  ebenfalls  die relative  Markt-

macht einschliesst, wird beseitigt. Ge-

mäss  Art. 4  Abs. 2bis  KG  gelten fortan 

als relativ marktmächtige Unternehmen 

solche,  von  denen Dritte beim Ange-

bot oder bei  der  Nachfrage einer Ware 

oder Dienstleistung  in  einer Weise ab-

hängig sind, sodass keine ausreichen-

den und zumutbaren Ausweichmöglich-

keiten bestehen.  Es  ist somit  in  jedem 

Einzelfall zu beurteilen, ob gegenüber 

der  jeweiligen Marktgegenseite im Zu-

sammenhang mit einem spezifischen 

Produkt oder einer Dienstleistung eine 

solche Abhängigkeit besteht.  Die  Einhal-

tung  der  kartellrechtlichen Vorgaben ge-
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gen Marktmachtmissbrauch Ist entspre-

chend nicht mehr erst ab Marktanteilen 

von 40% in  Betracht zu ziehen. 

Ein Verstoss gegen das Missbrauchsver-

bot kann bei relativer Marktmacht - an-

ders als bei marktbeherrschenden Un-

ternehmen - nicht mit Bussgeldern bis 

zu  10% des in den  letzten drei Geschäfts-

jahren  in der  Schweiz erzielten Umsatzes 

sanktioniert werden.  Die  Rechtsdurch-

setzung (insbesondere Schadenersatz-

forderungen) hat über Zivilverfahren zu 

erfolgen. 

Andererseits wurde ein neuer Markt-

missbrauchstatbestand eingeführt,  der 

es  marktbeherrschenden und rela-

tiv marktmächtigen Unternehmen ver-

bietet,  die  Bezugsmöglichkeit  von  Wa-

ren oder Dienstleistungen im Ausland für 

Schweizer Kunden zu beschränken, so-

fern diese Waren oder Dienstleistungen 

sowohl  in der  Schweiz als auch im Aus-

land angeboten werden. Demnach muss 

es  Schweizer Kunden möglich sein, Pro-

dukte zu  den  im Ausland branchenübli-

chen Bedingungen und Preisen zu er-

werben. 

Umsetzung und Fazit 

Die  neuen Vorschriften sind seit An-

fang  2022 in Kraft.  Entsprechend sind 

Schweizer Unternehmen, aber auch 

ausländische Unternehmen mit Ausrich-

tung auf Schweizer Kunden gefordert, 

ihre Vertriebswege und Lieferkonditio-

nen zu überprüfen und allenfalls anzu-

passen. Dabei sollte  der  Fokus auf fol-

gende Punkte gelegt werden: 

• Beurteilung  der  eigenen Marktstel-

lung. Besteht bei  den  eigenen Ange-

boten eine  relative  Marktmacht auf 

spezifischen Märkten? 

• Identifizieren unterschiedlicher Lie-

ferbedingungen auf dem Schweizer 

Markt und auf ausländischen Märk-

ten. 

• Sind  diese unterschiedlichen Bedin-

gungen bewusst gewollt? 

• Sind die  betreffenden Produkte  und! 

oder Dienstleistungen vom neuen 

Geoblocking-Verbot ausgenommen? 

• Gibt  es  sachliche Gründe für  die  un-

terschiedlichen Lieferbedingungen? 

Besteht diese sachliche Rechtferti-

gung einem unabhängigen Drittver-

gleich? 

• Ist  es  Kunden  in der  Schweiz trotz  der 

Unterschiede möglich, Produkte im 

Ausland zu  den  ausländischen Prei-

sen bzw. Zahlungskonditionen zu er-

werben (Shop-like-a-local-Prinzip)? 

Insbesondere  die  Fragen rund um  die 

sachlichen Gründe für eine erlaub-

te Diskriminierung  von  Schweizer Kun-

den dürften  in der Praxis  schwierig zu 

beurteilen sein.  Hier  bietet sich jedoch 

ein Blick auf  die  sich nun herausbilden-

de  Praxis  im EU-Raum  an,  so lange noch 

keine einschlägige Schweizer Spruch-

praxis besteht. 
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